
Die Schweizer en 1n Marburg den Lutheranern vorgeschlagen,
iNnan mOöge sich, des Fortbestehens der unterschiedlichen end-
mahlsauffassung, gegenseıt1g die kirchliche Gemeinschaft gewähren.
Lieser Gedanke klingt modern und sympathisch, aber WarTt für die
Lutheraner nicht annehmbar. Das Abendmahl esa für el Seiten e1-
1enNn unterschiedlichen Stellenwert: Für die Schweizer vermittelte als
olches kein Heil, sondern w1es den Glauben 11UT bestätigend auf
Christus hin; 1mM evangelischen Rechtfertigungsglauben aber wußte aln

sich TA1% den Lutheranern e1IN18. Dagegen g1ing für Luther 1n der
Abendmahlslehre die Gewißheit des Heilsempfangs, also 1ne
zentrale aubens- un! Bekenntnisfrage, die bei einer Unı1on mıiıt den
Schweizern nicht offenbleiben konnte.

Vielleicht hätte 1ne Verständigung der Iutherischen Theologen miıt
Calvin gelingen können. ber die 1er bestehenden Möglichkeiten WUl-

den nicht gCeNUTZT, un WITr mMussen die Entscheidungen der Bekenntnis-
schritten des 16 Jahrhunderts respektieren. Es 1st 1ne andere rage, wel-
ches Gewicht die damals vollzogenen theologischen Abgrenzungen für die
Kirche der Gegenwart besitzen. Nicht T die exegetischen TODleme der
neutestamentlichen Abendmahlszeugnisse tellen sich uns heute anders
un! komplizierter dar, sondern WIT erkennen auch die historische Be-
dingtheit der theologischen Begriffe un Aussagen des Reformationsjahr-
hunderts. Darum konnten gerade auch 1 1NDUIC. auft die Abendmahls-
Tre Lutheraner un Reformierte 1n der Leuenberger Konkordie VO:  5

1973 erklären, da{fß angesichts der Gemeinsamkeiten 1m Verständnis des
Evangeliums die Verwerfungen der Reformationszeit heute keinen kir-
chentrennenden Charakter mehr en In Leuenberg wurde die Ver-
ständigung erreicht. der die Gesprächspartner VO:  5 Marburg nicht
funden en.

Protessor {r Gerhard May, Bismarckstr. 1 8000 ünchen

KONBEESSTON UN

Im edenken den Reichstag Speyer 529

Von Wolfgang Sommer

Die Reformationsjubiläen 1n diesem un 1m kommenden Jahr rücken
die Frage ach der Bedeutung des Bekenntnisses innerhalb un! außer-
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halb der retormatorischen Kirchen erNeut 1Ns OIifentlıche Bewußtsein.
er theologische und kirchliche Ertrag bedeutender Ereignisse der Refor-
matıon wird HIC die runden Zahlen der Geschichte gleichsam VO  -

selbst der Gegenwart bewußt gemacht. DIie ahrnehmung VC.  CIl
Geschehens 1n Form VO  5 Jubiläumsfeiern ann einer Besinnung füh-
ICH, die sowochl eine vertiefte Wiederbegegnung mıiıt den geschichtlichen
Ereignissen, als auch das intensive Fragen ach dem Bedeutungsgehalt
für die Gegenwart einNsSC  1e So jedenfalls en sich gerade die eIOT-
mationsjubiläen VO  - 1517 und 1917 ausgewirkt, 1n deren Folge die 508
Lutherrenaissancen geistesgeschichtliche Epocheneinschnitte bedeuten.
In der Art der Feiern drückt sich der Zeıtgelst w1e iın einem Brennpunkt
gesammelt charakteristisch aus Das gilt elbstverständlich auch für die
gegenwärtigen Gedenkteiern och 1124  - ann 1er nicht einen weltge-
schichtlichen Paukenschlag, w1e der Thesenanschlag VO  w I7 oft VeO1-

standen wurde, 1NSs eigene Bewußftsein eben, sondern INa  ; MUu eın Pro-
blem »feiern«, das schon recht lange aus der theologischen und kirchli-
chen Diskussion verdrängt 1st.

Das rtoblem des Bekenntnisses ist Ja nicht erst se1lt dem Apostolikum-
streıt VO  5 Harnack ZUT Stelle, sondern zieht sich se1lt Schlei-
ermacher UrCcC. das I Jahrhundert bis 1n unNnseTIe Gegenwart hin-
eiIn Zwischen dogmatisch-formelhaftem Bekenntnispositivismus und
sehr weıt greifendem Bekenntnis- und Lehrinditterentismus schlägt das
Pendel 1n der CUGTIEN evangelischen Theologiegeschichte hin un her
Auch 1NSCIC Gegenwart bietet aTUT anschauliche Beispiele. DIie ‚ar
wärtige Besinnung auft die reformatorische Bekenntnisbildung steht VOI
der Frage ach dem Verhältnis VO Reformation un! Neuprotestantis-
INU:  n hne Bewufßtwerdung dieser Verhältnisbestimmung un dem Ver-
such einer Antwort, Ww1e die 117e Pietismus und Aufklärung geprägte
UTE Geschichte VO  e} Theologie und Kirche 1n ihren bis 1n die Gegen-
wart lautenden tadien die reformatorischen aubens- und Bekenntnis-

aktualisieren CIMNAE, werden Reformationsjubiläen LLUI aus-

schmückendes und bald wieder VEISCSSCNCECS Rankenwerk leiben Eın
Sprung zurück, ber das I Jahrhundert, ber Aufklärung und Pıetismus
1n das 16 Jahrhundert ist unLls verwehrt. Wır können dem Reformations-
zeitalter 1LUI aus der Perspektive der fortlautenden Geschichte 1n Nserer

Gegenwart begegnen.
Mit der Frage ach den Beziehungen zwischen Kontession und Tole-

14aNn7z begegnen WIT nicht 11UT dem Prozefiß der reformatorischen Bekennt-
nisbildung 1 16 Jahrhundert, sondern stehen zugleic. VOI einem
Grundproblem der nachreformatorischen Entwicklung, das seine Aktua-
lität bis heute nicht verloren hat Wiır wollen u1lls mıit dieser Fragestel-
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lung der S0 »Geburtsstunde des Protestantismus« nähern, der Protesta-
tıon VO  - Speyer 1529, da j1er urz VOTI dem Augsburger Reichstag
1530 der sich abzeichnende Konfessionsgegensatz ZU erstenmal voll
1n Erscheinung trat.

Der entscheidende Satz aus der Protestation der evangelischen Reichs-
stände auf dem Speyerer Reichstag VO:  ; 1529 lautet: »In den Sachen
Gottes Ehr und Seelen Seligkeit belangend Mu: e1in jeglicher für
sich selbst VOI Ciott stehen un Rechenschatft geben«. Die Bedeutung
dieses Satzes inmitten dramatisch zugespitzter Ereignisse liegt 1mM Bezile-
hungsfeld dessen, W 9as mıiıt den Stichworten Kontession und Toleranz
umschrieben werden kan Den Charakter eines echten, sich auf das
persönliche (;ewlssen berufenden Bekenntnisses wird 119  w} dieser eständi-
schen Protestation gewi nicht absprechen können. 1G als Bekenntnis
der Kirche, aber als das Zeugn1s VO  - Menschen, 1n denen Luthers tiefste
Erkenntnisse VO der Unmöglichkeit menschlicher Vermittlung Gott
lebendigJ T1 die Protestation VOI das öffentliche Forum des Re!i-
ches. Was Luther 1n der Einleitung seinen berühmten Invocavıtpre-
digten VO  } 1522 aussprach, die Freiheit des Glaubens in der alleinigen
Bindung Gottes Wort, das erreicht 1er die Form rechtlich-politischer
Verantwortung. Die Geschichte der öffentlich-rechtlichen Toleranz T1
1n ein Stadium. Denn 1mM Prinzıp 1st mit der Umsetzung e1INes
Glaubensgrundsatzes 1n politisches Denken un: Handeln der mittelalter-
1C. Grundsatz VO'  - der Herrschervollmacht ber den Glauben der Un:-

eendet
och 6S WAar och eın weıter, komplizierter un! nicht geradlinig VeT-

laufender Weg, da{fß VO der erufung auf das (‚ew1lssen die Forderung
ach voller aubens- un Gewissenstfreiheit rthoben werden konnte.
Im Reformationsjahrhundert die VO  5 der Reichsgesetzgebung
verurteilten Täufer un Spiritualisten, die mıit ihren einsamen ppellen
1er weıtesten voranschritten. ber UurcC. ihre völlige Indifferenz BC-
genüber dem Problem des Staates konnte VO  w} 1er aus keine politische
Lösung erwartet werden. Diese aber WAar UrCc. den Auflösungsproze:
des Reiches 1n 1ne unübersehbare Menge politischer Sonderbildungen
un! den (Gegensatz zwischen der Zentralgewalt un! den relativ freien
territorialen Obrigkeiten längst geschichtlich notwendig geworden. Es ist
bekannt, WwW1e sehr dieser Antagon1smus den Gang der Reformationsge-
schichte bestimmt hat. In Speyer 1529 kam inmiıtten dieser politischen
Gegensätze der Konfessionsgegensatz ZU erstenmal eutlıc. ZU Aus-
TUC. Und ZWAal 1n Gestalt der kontessionellen Landesherren. Als Für-
sten un! Stadtobrigkeiten rtheben die Protestierenden VO  3 Speyer den
Anspruch, dem Wort Gottes 1n ihren Landen aum verschaffen

130



Was bedeutet dieses Bekenntnis un! diese Rechtsverwahrung 1n der
Verantwortung der Obrigkeit? Man mMu. den Zusammenhang 7zwischen
Konfession un! ersten Toleranzansätzen 1mMm 1C. aben, dem Vor-
Sang geschichtlich gerecht werden und se1ine zukünftige Entwicklung
erkennen können. Be1 ihrem Einsatz für die Ermöglichung der refor-
matorischen Predigt 1n ihren eigenen Territorien erkennen die protestan-
tischen Obrigkeiten ausdrücklich d} dafß auch die katholischen Stände
die religiösen Verhältnisse 1n ihren Gebieten ach ihrer e1se bestim-
HICI In die Berufung auf das (‚;ew1ssen ist aber nıicht 11UT die eigene DPCI-
sönliche Überzeugung, sondern auch das (GGew1ssen der Untertanen mi1t
eingeschlossen. ıne VO:  5 der Obrigkeit abweichende Gewissensäufßerung
der Untertanen un! wWw1e viele Ja och nicht wirklich für die
Retormation gewonnen! bleibt außerhalb des fürstlich-protestanti-
schen Selbstverständnisses. Toleranz also gegenüber den altgläubigen
Ständen, Intoleranz jedoch gegenüber den 1n ihrem Bereich ebenden ka-
tholischen Untertanen

Man wird 1ler nicht vorschnell 4UuSs nachträglicher Perspektive urtel1-
len können. Da den Protestierenden VO  a} Speyer nicht 1U Wah-
IuNng und Ausbau eigener Standesinteressen Z1Ng, zelgt die bedeutungs-
VOo. Tatsache, da{f erstmals 1n der Geschichte der deutschen Reichstage
Fürsten und Städte Stände erheblich minderen Rechts] 1n der geme1nsa-
Inen Verantwortung VOI ihrem christlichen Volk 7zusammenstehen. eht
aus dem obrigkeitlichen Charakter der Protestation VO  w} Speyer dennoch
hervor, dafß nicht die VOo. auDens- und Gewissenstfreiheit für jeden
einzelnen 1n der Geburtsstunde des Protestantismus Wirklichkeit WCI-

den konnte? Auf diese, 1n den verschiedensten Varlationen immer wI1e-
der vorgebrachte rage ach dem Verhältnis Von Protestantismus und
Obrigkeit wird w 11UT eıne Antwort geben können, die das geschichtli-
che Ineinander VO  w Chance und Belastung 1mM Auge behält eCW1 hatte
die lutherische Reformation VOT und ach dem Speyerer Reichstag 1Ur
den soziologischen harakter einer Bewegung. TSt als die Obrigkeiten,
besonders die Fürsten sich 1n ihren 1enst stellten, WAar ihre geschichtli-
che Weiterentwicklung überhaupt möglich geworden. Daiß den te-
stantischen tänden vornehnmlıc. nicht eine Machtfrage g1Ng, zeıgt
ihr geistig-politischer Kampf Anerkennung der reformatorischen
Lehre VO  a seıten des Reiches 1n einer Stunde existenzbedrohender (Ze-+
fahr, wWw1e die Ikunden des Reichstags VO  5 Speyer EUtHC belegen DIie
politische Kompetenz der Fürsten WAar dazu freilich die unabdingbare
Voraussetzung.

Hıerin wird erst das Entscheidende sichtbar: Das Bekenntnis des NECUu

WONNeENeEN persönlichen aubens wird bei einiıgen wenigen Trägern
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politischer Macht eiıner öffentlichen Angelegenheit. Damıit trıtt die
Notwendigkeit politischer Verantwortung des christlichen Glaubens 1n
selner retormatorischen Gestalt VOT dem Forum des Reiches 1n Erschei-
Nnung Das reformatorische Werk Luthers, das der Erneuerung des San-
Z  5 biblischen aubens galt, konnte 11U1)2 nicht mehr als 1ne innertheo-
logische un kirchliche Winkelangelegenheit behandelt werden. Es
konnte nicht ausbleiben, da{(ß damit eın schwerer Kampf zwischen dem
katholischen Grundsatz der gegenseıltigen Bedingung VO  5 Reichseinheit
un Claubenseinheit un dem protestantischen Anspruch ach recht-
lich-politischer Anerkennung des reformatorischen aubens eingeleitet
wurde. Ebenso unausweichlich WTr C5, dafß dieser Konfessionsgegensatz
unter den politischen Zuständen des Reiches 1n Kampfbündnisse und in
den Schmalkaldischen rıeg hineinführte. Nach verzweiteltem Rıngen

Selbstbehauptung der beiden Parteıen steht schließlich der mühsam
CITUNSCHNC Augsburger Religionsfrieden. Zeıigen die Jahrzehnte ach
Speyer 5209 LLUI das tragisch verwickelte pie. der Kräfte zwischen Konfes-
S1037 un! O11t1 SO sehr das OÖöiffentliıche Zeugni1s der Protestierenden VO  5

Speyer den konfessionellen und politischen (Gegensatz offenbarten und
weıter vorantrieben, en s1e damit doch den Weg einem Reli-
gionsfrieden eröffnet, der aus dem Mittelalter heraus und 1n die (ze-
schichte der neuzeitlichen Toleranz hineintührte. Denn gerade aus dem
Gesichtspunkt der Konfession erwuchs 1n der Folgezeit die Notwendig-
eıt Friedensverhandlungen. Nachdem el!| arteien mit einem Aus-
schließlichkeitsanspruch gegenüberstanden und die Versuche gescheitert
J die 1ne für die andere Seite gewınnen, blieh 1LUI och der
Ausgleich 1 Kompromiß.

Man annn diesen religiös-politischen Ausgleichsversuch gewiß nicht
mıit dem Bedeutungsgehalt 1N1sSc1IcC5 heutigen Toleranzverständnisses 1n
Verbindung bringen. Nur innerhalb der Grenzen des die Geschicke des
Reiches immer mehr bestimmenden Territorialismus konnten Regelun-
SCIl gefunden werden, 1n denen auch der mittelalterliche Grundsatz CU1-

reg10, 1US religio für eın begrenztes Herrschaftsgebiet erhalten 1e
Und doch ist das Neue bedeutsam Erstmals gibt reichsrecht-
ich anerkannten aum für die Anhänger der Augsburgischen Konfes-
107 und für den einzelnen Andersgläubigen das Recht der Auswande-
Iung 1n e1in Territorium, öffentlich ach seiner Glaubensüberzeu-
Zunzg en konnte. Der entscheidende chritt VO mittelalterlichen Ket-
zergericht ersten Ansätzen VO  z Toleranz Wal vollzogen.
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Die beiden Wirklichkeiten, die miıt den Stichworten Konfession un
Toleranz die Ereignisse des Speyerer Reichstags 1529 und seine Folgewir-
kung bezeichnen, bestimmen auch heute Leben 1ın Kirche und
Welt auf vielfältige Weıse

Das Bewufstsein der Konfessionalität, 1n dessen Zeichen der Protestan-
t1isSmus entstand, hat sich gegenüber dem Reformationszeitalter ohne Fra-

erheblich gewandelt. Bedeutet dieser andel aber zugleic. auch den
allmählichen Auflösungsproze(ß des Konfessionellen 1mM christlichen
Glauben überhaupt? Was hat sich gewandelt und W as bleibt Verpflich-
ung Verändert hat sich das Selbstverständnis der Konfessionen un da-
mıiıt ihre gegenseltigen Beziehungen zueinander. Man steht den konftes-
sionellen Ausprägungen des Christentums 1n en Kirchen 7zume1lst wWw1e
einem unvermeidlichen Schicksal gegenüber. Der Nnspruc. der Aus-
schließlichkeit 1st der Hinnahme eines einmal entstandenen Zustandes
gewichen, der auch 1n absehbarer Zukunft aum veränderbar erscheint.
Verstehen, Ja lieben annn INa  } die Kontessionen durchaus, aber als
absolute Notwendigkeiten können s1e gerade nicht angesehen werden.
Mu(fß diese unwiderruflich gewordene Entwicklung 1n immer grölßser WCCI-

en kontessionelle Indifferenz hineinführen? Das 1st aum Wal-

ten. Es 1st 1n der Jüngsten Vergangenheit vielmehr das Bewulßlstsein g-
wachsen, dafß sich das Christentum VO  w em ang Gegen-
satzen ausprägte, die als Kennzeichen kontessioneller Stellungnahme
betrachten sind. Zu erinnern ware 1er die urchristliche Auseinan-
dersetzung zwischen Paulus und der Jerusalemer Urgemeinde Beibe-
haltung oder Preisgabe des jüdischen (Gesetzes 1n der Christenheit, w1e
sS1e Ernst Käsemann 1963 auf der Weltkirchenkonferenz 1n Montreal
vorgetragen hat. Es WAar eın Streit die ahrheıt un! das rechte Han-
deln bei Wahrung der brüderlichen Verbundenheit. Das Ernstnehmen
dieses echten, nicht VO  5 außen aufgezwungenen Gegensatzes 1n der frü-
hen Christenheit und die Art und Weise seiner Überwindung haben
grundsätzliche Bedeutung für die Geschichte des Christentums.
Denn die Überwindung gelang nicht ‘Dr Einpendelung auf einer mi1tt-
leren Linie oder adurch, da{f In  w} die Streitfrage für nNnt-
ich oder als nicht mehr zeitgemäfß erklärte. Die Theologie des Paulus
hat s1e vielmehr scharf herausgestellt und 1n den weiten Horizont des
heilsgeschichtlichen andelns Gottes mıit der Banzch Menschheit einge-
ordnet. Es ist ein dem »protestantischen Prinzip« entsprechendes Ver-
ständnis, Wenn die sich aus dem 16 Jahrhundert herleitende kontessio-
ne. Ausprägung des christlichen aubens dieser Verpflichtung
un dieser Verheißung verstanden wird. Dann sind die Konfessionen das
bleibende Wahrzeichen für den Ernst des Rıngens die Wahrheit,
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aber zugleic auch der Hınwels afür. dafß die endgültige Formulierung
der anrheı nicht 1n den Möglichkeiten des Menschen liegt. DIie Kon-
fessionen verstehen sich dann weder als Haltepunkt och als Zielpunkt,
sondern als Weg, auf dem das interkonftessionelle Gespräch auch

Denken un! Handeln führt S1e sind dazu herausgefordert, weil
die weıtaus größten TODlIeme heute den Kontfessionen gemeınsam g-
stellt sind un! der Streit ihre Bewältigung darum auch vielfach quer
UrCcC. die Konfessionsgrenzen hindurchgeht.

Dieser andel 1n der Struktur der Kontessionalität entspricht einem
Toleranzverständnis, das dem Erbe der Aufklärung verpflichtet ist Das
Erschreckende aber ist, daß die heutige Wirklichkeit 1n Kirche und
Welt nicht LLUI wen1g deutliche Spuren dieses Erbes erkennen lälst,
sondern dafß auch das Bewulßlstsein der e1lben! gültigen Verpflichtung
4 US diesem Erbe vieliacCc. geschwunden ist. Hıer liegt die große Her-
ausforderung für den Protestantismus der Gegenwart. Denn ware 1ne
protestantische Aufgabe, sich dem bekannten Satz essS1INgSs ernsthaft

bekennen, wonach nicht der Besıitz der Wahrheit, sondern das nab-
Jässige treben ach ihr den Wert des Menschen ausmacht, während
die reine anrhneı:ı Giott allein vorbehalten bleibt. DiIie theologische Ver-
dächtigung dieses CGieistes mıiıt den 11UT7T negatıv besetzten Schlagworten
des Liberalismus un:! Neuprotestantismus Tt gerade nıicht ZUT Erneue-
IUu1lg biblisch-reformatorischen Denkens 1n der Gegenwart, sondern
macht sich mitschuldig der Rechtfertigung der Ideologie, konfes-
sionalistischer Intoleranz 1n kirc  iıcher un politischer Gestalt Die Un-
abgeschlossenheit un! darum ständig erneuernde Verpflichtung 1MmM
Toleranzverständnis der Aufklärung steht 1n Korrelation dem bi
blisch-reformatorisch verstandenen Wegcharakter der Kontessionen. Der
Protestantismus als ein nicht 11UT kontessionelles, sondern auch als eiIn
geistig-kulturelles Phänomen sollte die Aufgabe wachhalten, ber das
Verhältnis des gewiß mehrdeutigen Erbes der Aufklärung ZUTI reformato-
rischen Theologie EeINECHt nachzudenken. Walther VO  w} Loewenich hat
Urzlilıc. den vielleicht auch heute och provozierend wirkenden Satz
ausgesprochen: » er Protestantismus mMu entweder den Weg eines,
Wenn auch gewandelten, Neuprotestantismus gehen, oder se1in Weg
führt 1Ns geistige Abseits.«

DIie Protestierenden VO  5 Speyer en nicht 1Ur eın öffentliches Be-
kenntnis abgelegt, das 1mM Sinne Luthers die Rechtfertigung des Men-
schen VOT Gott allein HIC den Glauben se1n Wort AL USdTITuC.
rtrachte S1e en damit zugleic. öffentlich tür das Recht gestritten, für
das Recht un! das Unrecht 1n Politik un!' persönlicher CGiewissens-
entscheidung. Der Protestantismus der Gegenwart sollte sich der Ge-
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schichte des spannungsvollen, aber nicht auseinander reißenden Ver-
hältnisses 7zwischen Kontession und Toleranz bewußt bleiben und die-
SCIIL Bewußtsein die ufgaben der eıt erkennen und verwirklichen
versuchen.

ozent IIr olfgang Sommer, Berlinstr 4., 3 100

VO KIRCHENTAG KAIRCHENZEACG

Von Jürgen Jeziorowski
Der I8 Deutsche Evangelische Kirchentag, der VOoO 13 bis I Juniı1
Nürnberg stattfand hat 6111 breites publizistisches cho verdient Hier
zeı1gte sich »Kirche Bewegung« C111 Stichwort dem VOT 3
ahren die deutsche Kirchentagsbewegung Hannover begonnen hatte
Der Kirchentag Nürnberg 1979 stand e1tWOor: der off-
Nung aus dem Neuen 1estament » Zur offnung berufen« Er gibt

Hoffnungen für die Volkskirche nla ber den bundesdeut-
schen Rahmen hinaus verdient dieses kirchliche re1gN1s auch nterna-
tional Beachtung

ürnberg wurde wider Erwarten ec1in Kirchentag der großen Zahlen Fast
80 0]0/0 Dauerteilnehmer, VO  - denen mindestens die Hälfte unter 25 Jah

alt Wäl, das hat der Kirchentag och nicht erlebt Schon den Er-
öffnungsveranstaltungen mehr als 10  O OO0 Menschen auf den Be1-
NCN, L  O OQQO besuchten die Abschlufßveranstaltung I Jun1ı Eın
sätzliches Hoffnungszeichen auf dem Weg kinderfreundliche-
Ien Kirche rachte der unmittelbar dem Kirchentag vorausgehende Kın-
derkirchentag mıit OO0 Kindern.

Das nha  40 Angebot dieses Kirchentages palste außerlich den
großen Zahlen; den überfüllten Kirchen und den stark besuchten
Messehallen 1005 Veranstaltungen intach viel DIie notwen-
dige Auswahl für c1in individuelles Programm WAar mi1ıt erheblichen
Schwierigkeiten verbunden

Eın Kirchentag MUu SC1LLCIN Programm den Pluralismus
Volkskirche widerspiegeln Doch gibt TeNnzen der Fächerung, de-
E  5 WENI1gEI mehr SCWESCH WAaIc Gerade den vielen JuUuNnNsSCIL, unerfahre-
Nnen Kirchentagsteilnehmern hätte 1119  } die Auswahl UuUrc entsprechen-
de Vorgaben erleichtern können Warum wird SA eispie. och
der Strapazıerte Dialog uden/Christen ausführlich 105 Programm g ‚-
nommen‘ i diese Pıetät belastet das Kirchentagsprogramm Gefüllte Hal-
len ach Holocaust Erinnerung die Nürnberger Rassengesetze
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